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Öffentliche Zustellung 
 
 
 

 
Firma Herr Fr au 

ja 

   ,    ,     W enn ein zusamm eng efasster Bescheid, der Ehel eute betriff t, öf fentlich zugestellt w er den m uss, so ist stets sow ohl  für den Ehemann als  auch für die Ehefrau j eweils  ei ne Benachrichtigung auszufüll en und im Internet zu veröffentlichen. 
 

Dem Steuerpflichtigen ist folgendes Dokument zuzustellen:  
05 831 31879 FG 2022+2023 vom 11.02.26 
05 831 31879 GewMB 2022+2023 vom 11.02.26 
05 831 31879 USt 23 vom 11.02.26 
 
 
1 
Das vorbezeichnete Dokument wird nach § 10 Absatz 1 VwZG öffentlich zugestellt. Das Dokument 
gilt als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung im Internet zwei Wochen 
vergangen sind. Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumung 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann (§ 10 Abs. 2 VwZG). 
Das Dokument kann von dem Steuerpflichtigen gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises 
oder durch einen bevollmächtigten Vertreter auf Zimmer  nach vorheriger Terminabsprache 
eingesehen werden. Hierfür bitten wir um Terminvereinbarung unter folgender Telefonnummer: .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Name des Steuerpflichtigen: Jahreis , Marcus 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
letzte bekannte Anschrift: Birkenweg 10, 64404 Bickenbach  



 
 
 
 
 


